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S T A D T  B A D  K I S S I N G E N

BEBAUUNGSPLAN
(STAND 2. ÄNDERUNG)

IM MÜHLGRABEN
GEMARKUNG HAUSEN



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 W E I T E R E  F E S T S E T Z U N G E N  
 
 
1.  DAS BAULAND IST ALS ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEMÄSS § 4 BAUNVO UND ALS 

ABGESTUFTES DORFGEBIET GEMÄSS § 5 BAUNVO I.V.M. § 1 ABS. 4 FESTGESETZT. 
IM ABGESTUFTEN DORFGEBIET SIND LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPT- UND 
NEBENBETRIEBE MIT SCHWEINEMAST UND SCHWEINEZUCHT SOWIE 
GROSSTIERHALTUNGEN, SILOS, JAUCHEGRUBEN UND DUNGLEGEN UNZULÄSSIG. 
IM ALLGEMEINEN WOHNGEBIET IST DIE KLEINTIERHALTUNG IM SINNE DES § 4 ABS. 3 NR.6 
BAUNVO ALLGEMEIN ZULÄSSIG. 
 

2. FÜR DAS BAUGEBIET WIRD DIE OFFENE BAUWEISE FESTGESETZT. 
 
3. DIE MINDESTGRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE BETRÄGT 500 QM. 
 
4. DIE BEI DEN EINZELNEN HAUSTYPEN FESTGELEGTEN TRAUFHÖHEN SIND ALS 

HÖCHSTMASS ANGEGEBEN. DIE TRAUFHÖHE BEMISST SICH JEWEILS AUF DAS 
NATÜRLICHE ODER VON DER STADT ALS BAUAUFSICHTSBEHÖRDE FESTGELEGTE 
GELÄNDE. 

 
5. NÖRDLICH DES WINDHEIMER WEGES DÜRFEN WOHNGEBÄUDE NICHT MEHR ALS ZWEI 

WOHNUNGEN HABEN. DAS DACHGESCHOSS KANN ALS VOLLGESCHOSS AUSGEBAUT 
WERDEN. 
 

6. VORGESEHENE DACHNEIGUNG DER SATTELDÄCHER 28 BIS 32 GRAD BZW. 40 ± 5 GRAD 
(NÖRDLICH DES WINDHEIMER WEGES). DIE DACHFLÄCHEN SIND MIT ENGOBIERTEM 
MATERIAL EINZUDECKEN. 

 
7. FÜR DIE DACHEINDECKUNG DARF AUSSER BEI GARAGEN, WELLASBEST NICHT 

VERWENDET WERDEN. KNIESTÖCKE ÜBER 0,25 M HÖHE SIND UNTERSAGT. DACHGAUBEN 
SIND NUR BEI EINER DACHNEIGUNG VON MEHR ALS 38 GRAD ZULÄSSIG. 
 

8. GRELLE FARBANSTRICHE SIND UNTERSAGT. DIE FARBANSTRICHE SIND INNERHALB DER 
EINZELNEN STRASSENZÜGE AUFEINANDER ABZUSTIMMEN. 

 
9. DER ABSTAND DER GARAGENEINFAHRTEN VON DEN ANLIEGENDEN 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIEN MUSS MINDESTENS 5,0 M BETRAGEN. DER STAURAUM 
DARF ZUR STRASSE HIN NICHT EINGEFRIEDET WERDEN. DIE BERGSEITIG 
ERSCHLOSSENEN GARAGEN, SÜDLICH DES WINDERHEIMER WEGES, SIND ENTWEDER IN 
DIE GRUNDFLÄCHEN DER ERDGESCHOSSE DER WOHNHÄUSER EINZUBEZIEHEN ODER 
ALS ANBAUTEN AN DIE WOHNHÄUSER, UNTER ANGLEICHUNG AN DEREN DACHFORM UND 
DACHNEIGUNG, ABER MIT NIEDRIGER FIRSTHÖHE, ZU ERRICHTEN. IM LETZTEREN FALL IST 
AUCH DIE GRENZBEBAUUNG, JEDOCH NUR AN DEN IM BEBAUUNGSPLAN FESTGELEGTEN 
GRENZEN, ZULÄSSIG. 

 
10. BEI DER AUSFÜHRUNG VON BAUMASSNAHMEN SIND GELÄNDEVERÄNDERUNGEN ÜBER 

1,20 M DURCH ABGRABUNGEN ODER AUFSCHÜTTUNGEN UNZULÄSSIG. DIE 
HÖHENMÄSSIGE EINFÜGUNG VON GEBÄUDEN IN DAS NATÜRLICHE GELÄNDE ODER DIE 
ZUR GESTALTUNG DES BAUVORHABENS ERFORDERLICHEN GELÄNDEVERÄNDERUNGEN 
SIND IN DEN BAUVORLAGEN DURCH GEMESSENE UND AUF AMTLICHE HÖHEN BEZOGENE 
PROFILE DARZUSTELLEN.  

 
 STÜTZMAUERN INNERHALB DER GRUNDSTÜCKE SIND NUR BIS ZU EINER HÖHE VON 1.0 M 

ZULÄSSIG. 
 
11. DIE HÖHE DER STRASSENSEITIGEN EINFRIEDUNGEN DARF 1,0 M ÜBER 

GEHWEGOBERKANTE NICHT ÜBERSCHREITEN. DIE SOCKELHÖHE DARF NICHT MEHR ALS 
0,30 M BETRAGEN. 

 
 DIE ART UND AUSFÜHRUNG DER EINFRIEDUNGEN SIND INNERHALB EINES 

STRASSENZUGES AUFEINANDER ABZUSTIMMEN. MASCHENDRAHTZÄUNE SIND NUR AN 
DEN SEITLICHEN UND RÜCKWÄRTIGEN GRUNDSTÜCKSGRENZEN ZULÄSSIG. 

 SIE SIND ZU HINTERPFLANZEN. 



 
12. EINSCHNITTS- SOWIE DAMMBÖSCHUNGEN ÖFFENTLICHER VERKEHRS- UND 

GRUNDFLÄCHEN, DIE SICH AUS DER STRASSENPLANUNG ERGEBEN, SIND AUF DEN 
ANLIEGERGRUNDSTÜCKEN ZU DULDEN. 

 
13. IM ÜBERGANGSBEREICH ZUR FREIEN LANDSCHAFT IST EIN MINDESTENS ZWEIREIHIGER 

HECKENSTREIFEN AUS FOLGENDEN GEHÖLZEN AUFZUBAUEN: HASEL, WEISSDORN, 
FAULBAUM, SCHLEHE U.Ä. 

  
PRO 200 QM GARTENFLÄCHE IST EIN STANDORTGERECHTER LAUB- BZW. OBSTBAUM ZU 
PFLANZEN (Z.B. EBERESCHE, TRAUBENEICHE, STIELEICHE, HAINBUCHE, WEISSBIRKE U.Ä.) 
 

14. IM ALLGEMEINEN WOHNGEBIET SIND AUCH AUSSERHALB DER BAUGRENZEN 
NEBENANLAGEN NACH § 14 ABS. 1 BAUNVO BIS ZU MAXIMAL 12 QM ZULÄSSIG. 

 
15. DER VORHANDENE BAUMBESTAND IST ZU ERHALTEN. NUR DIE BÄUME IM BEREICH DER 

GEPLANTEN GEBÄUDE UND ZUFAHRTSFLÄCHEN DÜRFEN BESEITIGT WERDEN. 
 
16. FÜR DEN BEREICH SÜDLICH DES WINDHEIMER WEGES KÖNNEN ANDERE 

DACHNEIGUNGEN ZUGELASSEN WERDEN, SOWEIT DIE DACHGESCHOSSE DADURCH 
NICHT ZU VOLLGESCHOSSEN WERDEN UND DIE GEBÄUDE SICH STÄDTEBAULICH 
VERTRETBAR EINFÜGEN. BEI DACHNEIGUNGEN AB 38 GRAD KÖNNEN DACHGAUBEN 
ZUGELASSEN WERDEN. AUSSERDEM KÖNNEN FÜR DEN GESAMTEN BEREICH ANDERE 
DACHFORMEN ZUGELASSEN WERDEN, SOWEIT SICH DIESE STÄDTEBAULICH VERTRETBAR 
EINFÜGEN. 

 
 
 
 H I N W E I S E  
 
1. BEIM STRASSENBAU KÖNNTEN SEITLICH DER STRASSENTRASSE ABGRABUNGEN ODER 

AUFSCHÜTTUNGEN NOTWENDIG WERDEN, UM DIE NEUE STRASSENHÖHE AN DAS 
VORHANDENE GELÄNDE ANZUPASSEN. 

 
ALLE EINFRIEDUNGEN SOLLTEN DAHER ERST NACH DEM STRASSENBAU FERTIGGESTELLT 
WERDEN. 
 

2. DIE AN DEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES ANGRENZENDEN FLÄCHEN 
KÖNNEN WEITERHIN ORDNUNGSGEMÄSS LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZT WERDEN. 
IN DEN RANDBEREICHEN DES BAUGEBIETES ZUR FREIEN LANDSCHAFT SIND  
BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER ANSCHLIESSENDEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDSTÜCKE. Z.B. DURCH DÜNGER, JAUCHE, GÜLLE ODER 
SPRITZMITTEL NICHT AUSZUSCHLIESSEN. 

 
 
 
 N A C H R I C H T L I C H E  Ü B E R N A H M E  
 
 
1. WER BODENDENKMÄLER AUFFINDET IST VERPFLICHTET DlES UNVERZÜGLICH DER 

UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE (STADT BAD KISSINGEN) ODER DEM LANDESAMT FÜR 
DENKMALPFLEGE IN MEMMELSDORF ANZUZEIGEN. (§ 8 ABT. 1 SATZ 1 
DENKMALSCHUTZGESETZ) 

 
2. DAS BAUGEBIET LIEGT IN DER HEILQUELLENSCHUTZZONE II DES MIT ENTSCHLIESSUNG 

DES BAY. STAATSMINISTERIUMS DES INNERN VOM 20.02.1922 FESTGESETZTEN 
QUANTITATIVEN SCHUTZBEREICHES. 
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Die weiteren Festsetzungen werden wie folgt geändert: 
 
1. Ziffer 3 entfällt 
 
2. Ziffer 4: 

Die zulässige Traufhöhe tal- und bergseits wird bei Gebäuden mit einem Vollgeschoss 
auf maximal 3,50 m, bei Gebäuden mit I/II Geschossen auf maximal bergseits 3,50 und 
talseits 6,25 m festgesetzt. Die Traufhöhe bemisst sich jeweils auf das natürliche oder 
das von der Stadt als Bauaufsichtsbehörde festgelegte Gelände. 

 
3. Ziffer 6: 

Zulässig sind Satteldächer mit einer Dachneigung von 28 bis 45 .Grad. Die 
Dachflächen sind mit Ziegel- bzw. Betondachsteinen einzudecken. Wellasbest darf 
nicht verwendet werden. 

 
4. Ziffer 7: 

Kniestöcke sind bis zu einer Höhe von 0,50 m zulässig. Dachgauben sind bei Dächern 
mit mehr als 38 Grad Dachneigung zulässig. Die Gesamtlänge der Gauben darf nicht 
mehr als 1/3 der Dachlänge sein. 

 
5. Ziffer 8, Abs. 2: 

Garagen sind grundsätzlich an der im Bebauungsplan festgesetzten Stelle 
anzuordnen. Garagen sind entweder mit Flachdächern oder Satteldächern, die in ihrer 
Neigung dem Hauptgebäude angeglichen sind, jedoch eine niedrigere Firsthöhe haben 
zu versehen. Die bergseitig erschlossenen Garagen sind entweder in die Grundflächen 
der Erdgeschosse der Wohnhäuser einzubeziehen oder als Anbauten an die 
Wohnhäuser zu errichten. 
Für jedes Grundstück wird nur eine Zufahrt mit einer Breite von maximal 6,0 m 
zugelassen. Die Zufahrt soll nach Möglichkeit an einer seitlichen Grundstücksgrenze 
liegen. Die notwendigen Stellplätze sollen so nachgewiesen werden, dass möglichst 
wenig Fläche versiegelt werden muss und die Gestaltung nicht beeinträchtigt wird. Sie 
sind insbesondere innerhalb der Baugrenzen an den dafür vorgesehenen Stellen 
unterzubringen. 
Soweit andere Lösungen nicht möglich sind, können ausnahmsweise Stellplätze im 
Vorgartenbereich zugelassen werden. Diese sind so anzuordnen, dass sie zur Straße 
noch ausreichend eingegrünt sind (mindestens 1,5 m breiter Heckenstreifen) und von 
der Grundstückszufahrt angefahren werden können (keine senkrechte Zufahrbarkeit 
von der Straße). Alle Flächen im Vorgartenbereich sind entsiegelt zu gestalten 
(Rasengittersteine oder Rasenfugenpflaster). 

 
6. Ziffer 16 entfällt 
 
Folgender Hinweis wird eingefügt: 
 
3. Es wird empfohlen, das anfallende Dachwasser der Häuser In Sammelbehältern 

aufzufangen und zur Gartenbewässerung zu verwenden bzw., soweit es die 
Bodenverhältnisse zulassen, zu versickern.  
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